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Anlagenverzeichnis

1. Bilanz zum 31.12.2019

einschließlich des Anhangs, Lageberichtes, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung

und Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2017

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Darstellung in T€ zu

Rundungsdifferenzen kommen kann.
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A. Prüfungsauftrag

Der Kämmerer der Stadt Beverungen hat uns am 08.01.2020 aufgrund des Beschlusses

des Rechnungsprüfungsausschusses vom 12.11.2019 mit der Prüfung des

Jahresabschlusses - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung,

Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - und Lagebericht für das

Haushaltsjahr 2019 gemäß § 102 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in

der aktuell gültigen Fassung, beauftragt.

Die Stadt Beverungen ist gem. § 95 GO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie

einen Lagebericht aufzustellen und nach § 102 GO NRW prüfen zu lassen.

Jahresabschluss und Lagebericht sind nach § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde

anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 20.01.2020 unter

Beifügung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Einverständniserklärung des

Auftraggebers erhielten wir am 07.02.2020.

Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten

wir gemäß § 102 GO NRW diesen Bericht, welcher nach den berufsüblichen

Grundsätzen in entsprechender Anwendung des § 321 HGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger

Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.) abzufassen ist. Dem

Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht (Anlage 1)

beigefügt.

Weiterhin haben wir eine Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt

als Anlage 2 beigefügt.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 3 beigefügten

„Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften“ vom 01.01.2017.

Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und

auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Stadt Beverungen.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters

Der Bürgermeister hat im Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 die wirtschaftliche

Lage der Stadt Beverungen beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur

Lagebeurteilung durch den Bürgermeister Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf

die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der

Stadt Beverungen ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck

gefunden haben.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der

wirtschaftlichen Lage der Stadt Beverungen ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des

Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

¶ Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss von

891.682,41 € ab. Geplant war ursprünglich ein Überschuss von 407.088,00 €.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Haushaltsreste ergeben ein

Minus von 365.896,26 €, so dass sich ein fortgeschriebener Ansatz von

41.191,74 € ergibt. Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass sich das

Ergebnis erfreulicherweise enorm verbessert hat – im Vergleich zur Planung.

¶ Eine positive Entwicklung gab es u.a. bei der Gewerbesteuer (+ 1,28 Mio. €, was

auf der Aufwandseite zu einer erhöhten Gewerbesteuerumlage/Fonds dt. Einheit

führte).

¶ Zum Jahresende 2019 sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf u.a. aufgrund

von enormen Sturm- und Käferschäden um rd. 0,52 Mio. € überschritten worden.

Dies hat aber auch dazu geführt, dass die geplanten Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen (226.845 €) zum Jahresende überdurchschnittlich hoch

liegen (bei rd. 686.200 €) – nicht zuletzt durch die zu bildende
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Instandhaltungsrückstellung für die Wiederaufforstung der beschädigten Fläche

von 10 ha.

¶ Im Produkt Asyl/Integration wurde das geplante Jahresergebnis um rd. 78.000 €

verfehlt. Die Zuweisung des Landes in Höhe von 866 Euro pro Asylantragsteller

fällt in der Summe deutlich geringer aus, da die Zahl der Personen im

Asylverfahren stark abgenommen hat und Neuzuweisungen in 2019 nur in

geringem Maße erfolgt sind. Demgegenüber sind jedoch auch geringere Kosten

für die Unterbringung und Versorgung der Menschen aufzubringen.

¶ Die Integrationspauschale wurde wie vereinbart im Jahr 2019 an die Kommunen

ausgezahlt. Das Land hat die Bundesmittel in 2019 in voller Höhe an die

Kommunen weitergegeben, die Stadt Beverungen erhielt wie geplant 320.000

Euro.

¶ Im Produkt Grundstücksangelegenheiten gibt es ebenfalls eine enorme

Abweichung: Dort war ein Ertrag von 240.000 € unter der Position „Erträge aus

der Veräußerung von Baugrundstücken“ geplant. Dabei handelte es sich um

Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem neu ausgewiesenen

Baugebiet „Am Dreckwege“. Da der Bebauungsplan noch nicht in 2019

beschlossen werden konnte, wurde dieser Ertrag in 2020 erneut eingeplant.

¶ Seit 2015 können nun positive Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Das

Jahresergebnis 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 0,89 Mio. € aus. Das

führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt werden kann und

eine zufriedenstellende Liquidität vorhanden ist. Dennoch wird es nicht

ausreichen, um die Höhe der Kassenkredite kurzfristig spürbar zu senken, da der

Haushaltsplan 2020 eine Änderung des Bestands an liquiden Mitteln von rd. -1,7

Mio. € aufweist. Aufgrund der Finanzmittelüberschüsse aus den Vorjahren

scheint aber die Liquidität zumindest für das Haushaltjahr 2020 gesichert zu sein.
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¶ Die letzten Haushaltsjahre haben die Stadt Beverungen insbesondere im

Forstbereich vor große Herausforderungen gestellt, die die Stadt auch in Zukunft

begleiten werden. Zwar hat die Stadt Beverungen durch Rückstellungen

durchaus Vorsorge betrieben, ob das jedoch ausreicht, bleibt abzuwarten.

Zudem wird durch die gebotene Reduzierung des Holzeinschlages in den

nächsten Jahren nicht mit hohen Erträgen aus dem Forstbereich zu rechnen sein.

¶ Große Sorge bereitet auch die Entwicklung der Kreisumlage, die in 2020 erstmals

die 10 Mio. Euro-Grenze überschreitet. Allein im Vergleich zu 2019 bedeutet dies

eine Steigerung von rd. 0,8 Mio. Euro. Ob gerechtfertigt oder nicht, eine weitere

Entwicklung in diese Richtung wird der Haushalt der Stadt Beverungen nicht

verkraften können. Die wird aber vermutlich auch bedingt durch die Corona-Krise

unvermeidlich sein, da die Krise gezeigt hat, dass gerade im Bereich des

Gesundheitswesens beim Kreis Höxter personell aufgestockt werden muss, um

für Krisen ausreichend gerüstet zu sein.

¶ Vor diesem Hintergrund kann nur daran appelliert werden, weiterhin an der

Konsolidierung des Haushaltes zu arbeiten, sich im Wesentlichen auf die

Kernaufgaben zu beschränken und an der gelebten Ausgabedisziplin

festzuhalten.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung des Bürgermeisters insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage, dem Fortbestand und der zukünftigen Entwicklung

der Stadt Beverungen. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt

geworden, die diese Aussage in Frage stellen.
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II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden

Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Beverungen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Beverungen – bestehend aus der Bilanz zum

31.12.2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen

und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum

31.12.2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt

Beverungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

¶ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung

des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Stadt zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom

01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und

¶ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der

Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des

Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend

beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung

verantwortlichen Rates für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des

Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der

Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für

die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür

verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen

Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer

Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den

Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den

anzuwendenden Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der

Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im

Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der

Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Der

Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt als Fachgremium diese konkrete Aufgabe.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen

mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht, den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der

Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen
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Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

¶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

¶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Beverungen

abzugeben.

¶ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
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gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit

zusammenhängenden Angaben.

¶ ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise

Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame

Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen

Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen,

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige

Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

¶ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss

die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

¶ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.

¶ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern

dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis

ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere

die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte

Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den

zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches
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unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den

zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die

wir während unserer Prüfung feststellen.“
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C. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Der Gegenstand unserer Prüfung waren gem. § 102 Abs. 1 GO NRW der

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und der

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und

Lagebericht trägt der Bürgermeister der Stadt Beverungen. Unsere Aufgabe war es,

diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen

Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet

worden sind.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den

bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung

des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur

Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Gegenstand unserer Prüfung war weder die Aufdeckung von strafrechtlichen Tatbe-

ständen noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit. Die Vermeidung und

die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegen in der Verantwortung des Bürger-

meisters der Stadt Beverungen. Ferner war eine Überprüfung von Art und

Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse

berücksichtigt und ausreichend versichert sind, nicht Gegenstand unseres

Prüfungsauftrages.
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II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften § 102

GO NRW sowie §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung - d.h., insbesondere den Prüfungsstandard PS 730

"Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes einer Gebietskörperschaft" -

beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle

Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten

und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Stadt wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - im Zeitraum von November bis

Dezember 2020 in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung

des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 28.10.2019 versehene Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018. Der Rechnungsprüfungs-

ausschuss der Stadt schlug dem Rat mit Beschluss vom 12.11.2019 vor, den

Jahresabschluss zum 31.12.2018, den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018, die

Entlastung des Bürgermeisters und die Ergebnisverwendung zu beschließen. Der Rat

beschloss den Jahresabschluss zum 31.12.2018, den Lagebericht für das Haushaltsjahr

2018, die Entlastung des Bürgermeisters und die Ergebnisverwendung am 14.11.2019.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die

Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des

wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds der Stadt, seiner Ziele, Strategien und

Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit

ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss
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auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser

Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen

Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen

hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung

im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm

haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen

sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei

haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und

daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

• Bewertung und Ausweis des Anlagevermögens

• Prüfung der Werthaltigkeit und des Zahlungsausgleichs bei Forderungen und

Verbindlichkeiten im Wesentlichen gegenüber Betrieben und Kreditinstituten

• Vollständigkeit und Bewertung von Rückstellungen

• Ausweis und Zuordnungsfragen in der Ergebnisrechnung und Bilanz

Vom Bürgermeister und den von ihm beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten

Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

Der Bürgermeister hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.
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III. Unabhängigkeit

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a Handelsgesetzbuch (HGB), dass wir bei unserer

Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die

Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der

Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen

entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne

Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige,

richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer

ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht. Im

Einzelnen waren dies insbesondere Unterlagen zum Haushaltsplan, wesentliche

Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der

Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir

keine Schwächen festgestellt, die eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw.

Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte zur Folge hatten. Nach unserer Auffassung

sind die prozessintegrierten und nachgelagerten Kontrollen in den geprüften Bereichen
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im Einzelnen und in ihrem Zusammenwirken grundsätzlich geeignet, wesentliche

Vermögensschädigungen zu verhindern und die Ordnungsmäßigkeit der

Rechnungslegung zu sichern.

Das von der Stadt eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem

(IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe

vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine

nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren. Im Hinblick auf die IT-gestützte

Rechnungslegung ist festzustellen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der

Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und

ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Stadt Beverungen

angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften

Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung

in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

• die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung

aus der Buchführung,

• die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,

• die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,

• die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen

Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und

rechtsformgebundenen Regelungen

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk

erteilt.



19

2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 alle für die

Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und alle rechtsformgebundenen Regelungen beachtet

sind. Ergänzende ortsspezifische Regelungen waren nicht zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren

Unterlagen abgeleitet.

Der Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung,

Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - entspricht damit nach

unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Beverungen.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2019 (Anlage 1) wurde nach den

Vorschriften der §§ 38 ff. der KomHVO NRW unter sinngemäßer Beachtung der

allgemeinen Vorschriften, der Ansatzvorschriften und der Vorschriften über die Bilanz

und die Ergebnisrechnung, der Bewertungsvorschriften der KomHVO NRW und der

Vorschriften über den Anhang aufgestellt.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Ansatz-, Ausweis- und

Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss

angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. Die im Anhang

gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und

Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Soweit in der Bilanz oder in den Ergebnis- und Teilergebnisrechnungen

Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben im Anhang.

In dem von der Stadt aufgestellten Anhang (Anlage 1) sind die auf die Bilanz und die

Ergebnis- und Teilergebnisrechnungen angewandten Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden ausreichend erläutert.
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3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht § 49 KomHVO und damit den gesetzlichen Vorschriften.

Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den

im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Die wesentlichen Chancen und

Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen An-

gaben enthält und damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage

des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz,

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen

sowie Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Stadt Beverungen.

Die Stadt Beverungen hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir

daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen

Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n.F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die

Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren

einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir

folgende Angaben:
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Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich unverändert zum

Vorjahr angewendet. Hinsichtlich weiterer Erläuterungen verweisen wir auf die Angaben

im Anhang.

Die Finanzrechnung (Anlage 1) ist aus den tatsächlichen geldlichen Einzahlungen und

Auszahlungen für die Stadt im Jahre 2019 gebildet worden und entspricht § 40 KomHVO

NRW. Teilfinanzrechnungen sind entsprechend § 41 KomHVO NRW erstellt und dem

Jahresabschluss beigefügt worden. Zulässigerweise sind die Teilfinanzrechnungen

verkürzt auf die Investitionstätigkeit dargestellt worden.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem

Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss

insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Stadt Beverungen vermittelt.
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E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 der Stadt

Beverungen erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bad Oeynhausen, den 01.02.2021

I N T E C O N

GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Illies)

Wirtschaftsprüfer
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